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Sehr geehrter Herr Aselmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in Abstimmung mit fsp.stadtplanung erhalten Sie nachfolgend unsere fachtechnische Einschätzung 
zur Lärmsituation im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren „Erlebniswelt Rothaus“. 

1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

Das Gelände der Brauerei Rothaus soll weiter entwickelt werden. Hierbei soll u. a. der Brauerei-
gasthof durch einen Neubau erweitert und das Besucherangebot (Erlebniswelt Rothaus) aus-
gebaut werden. Hierfür soll der Bebauungsplan „Erlebniswelt Rothaus“ aufgestellt werden.  
 
Nachfolgend soll geprüft werden, ob in Folge der Aufstellung des Bebauungsplans potentielle 
Lärmkonflikte entstehen, die eine detaillierte Untersuchung im Rahmen des Verfahrens erfor-
dern. Fragen im Verfahren betrafen Lärmeinwirkungen auf künftige schutzbedürftige Nutzungen 
im Plangebiet. 

2. Fachliche Einschätzung  

2.1 Plangebiet 

Das Plangebiet soll im Wesentlichen als Sondergebiet Brauereierlebnis ausgewiesen werden. 
Daneben sind noch private Grünflächen Teil des Plangebiets. Für die einem Sondergebiet zu-
mutbaren Lärmimmissionen bestehen keine konkreten Vorgaben. Das Schutzniveau ist aus den 
jeweils zugelassenen Nutzungen abzuleiten. 
 
Im vorliegenden Fall werden weitgehend ähnliche Nutzungen zugelassen wie dies in einem 
Gewerbegebiet der Fall wäre. Es erscheint daher angemessen, das künftige Schutzniveau des 
Plangebiets dem eines Gewerbegebiets gleichzusetzen. Nach der DIN 18005 – Schallschutz im 
Städtebau wären demnach an schutzbedürftigen Räumen im Gebiet Beurteilungspegel von 65 
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